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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/13011, 16/14673 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Behinderten-
gleichstellungsgesetzes und der Bayerischen Kommuni-
kationshilfenverordnung 

§ 1 
Änderung des Bayerischen  

Behindertengleichstellungsgesetzes 

Das Bayerische Gesetz zur Gleichstellung, Integration und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung (Bayerisches Be-
hindertengleichstellungsgesetz – BayBGG) vom 9. Juli 2003 
(GVBl S. 419, BayRS 805-9-A), geändert durch §§ 1 und 2 
des Gesetzes vom 22. Juli 2008 (GVBl S. 479), wird wie 
folgt geändert: 

1. In Art. 11 Abs. 1 Satz 3 werden vor dem Wort „Schu-
le“ die Worte „Kindertageseinrichtung, Tagespflege-
stelle oder“ eingefügt. 

2. Art. 17 Abs. 5 Sätze 3 und 4 werden aufgehoben. 
 

§ 2 
Änderung der Bayerischen  

Kommunikationshilfenverordnung 

Die Bayerische Verordnung zur Verwendung der Deut-
schen Gebärdensprache und anderer Kommunikationshilfen 
im Verwaltungsverfahren und in der Kommunikation mit 
der Schule (Bayerische Kommunikationshilfenverordnung – 
BayKHV) vom 24. Juli 2006 (GVBl S. 432, BayRS 805-9-
1-A), geändert durch § 3 des Gesetzes vom 22. Juli 2008 
(GVBl S. 479), wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden die Worte „der Schule“ 
durch die Worte „Kindertageseinrichtungen, Tages-
pflegestellen und Schulen“ ersetzt. 

2. In § 1 Abs. 1 werden vor dem Wort „Schulen“ die 
Worte „Kindertageseinrichtungen, Tagespflegestellen 
und“ eingefügt. 

3. In § 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 werden jeweils 
vor dem Wort „Schule“ die Worte „Kindertageseinrich-
tung, Tagespflegestelle oder“ eingefügt. 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „mit bis zu 
75 v. H.“ durch die Worte „in Höhe“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 2 werden vor dem Wort „Schule“ 
die Worte „Kindertageseinrichtung, Tagespflege-
stelle oder“ eingefügt. 

 

§ 3 
Inkrafttreten 

1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 2Abwei-
chend von Satz 1 tritt § 1 Nr. 2 am 1. November 2013 in 
Kraft.  

Die Präsidentin  

I.V. 

Franz Maget 

II. Vizepräsident 
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